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Die Verantwortung gegenüber sich selbst, den 
nachfolgenden Generationen, den Mitmenschen und der 
Umwelt führen dazu, dass:

 die Menschen keine Atomkraft mehr wollen

 die Luftverschmutzung verringert werden soll

 raucherfreie Räume geschaffen werden

 Bioläden wie Pilze aus dem Boden schießen

Nur bei den Reinigungsmitteln, also dort wo jeder Mensch unmittelbar betroffen ist und sofort 
handeln kann, scheint die Gesundheit nicht unbedingt im Mittelpunkt zu stehen.

Immer noch werden Reinigungsmittel mit Gefahrstoffen verwendet.

Die Gesundheit sollte in dieser vorrangigen Gefährdung  eine noch wichtigere Rolle spielen.

Ein Reinigungsmittel muss reinigen, sicher, doch sollte nicht gerade hier die 
Gesundheit des Menschen im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen?
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Ätzende und reizende Reinigungsmittel verursachen in 
Deutschland nach wie vor eine große Anzahl an 
gesundheitlichen Schäden. Allein im Jahr 2009 wurden 665 
Vergiftungen durch Reinigungsmittel gemeldet. 

Seit dem Inkrafttreten der Meldepflicht für Vergiftungen am 
01.08.1990 wurden fast 10.000 Fälle gemeldet, die von 
Reinigungsmitteln ausgingen.
Die Dunkelziffer liegt, lt. Schätzungen etwa vier bis fünfmal so 
hoch. 

Diese stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit 
beruflichen Tätigkeiten – etwa 90 Prozent. 

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2011 

Umweltbundesamt
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Gefahr auch ohne Gefahrstoffsymbol?

 
 

Chemische Arbeitsstoffe in der Gebäudereinigung 
 
Gebäudereiniger gehen mit einer Vielzahl chemischer Reinigungsmittel 
um. Die Produktpalette reicht – je nach Art und Beschaffenheit des zu 
reinigenden Objekts – von aggressiven Sanitärreinigern über 
formaldehydhaltige Desinfektionsreiniger bis zu relativ ungefährlichen 
Unterhalts- und Glasreinigern, die zudem stark verdünnt eingesetzt 
werden. Für viele dieser Reinigungsmittel gelten gesetzliche und 
berufsgenossenschaftliche Vorschriften, bei deren Erfüllung die Betriebe 
auf externe Hilfe zurückgreifen können. 
 

Wie gefährlich sind chemische Reiniger? 
 
Die überwiegende Mehrzahl der Reinigungsmittel weist keine 
Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung auf, d. h. es sind weder 
Gefahrensymbole noch Gefahrenhinweise oder Sicherheitsratschläge 
(R- und S-Sätze) auf den Gebindeetiketten zu sehen. 
 
Trotzdem darf der Beschäftigte und der Arbeitgeber nicht davon 
ausgehen, dass keine Gefährdung besteht. 
  
Auch nicht gekennzeichnete Reinigungsmittel können Stoffe enthalten, 
die die Gesundheit schädigen können. 
Die Pflichten des Arbeitgebers nach der Gefahrstoffverordnung 
gelten grundsätzlich erst einmal für alle chemischen Arbeitsstoffe. 
Bezüglich der Gesundheitsgefahren ist in erster Linie an 
Hauterkrankungen zu denken.  
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Gefahrstoffverordnung Abschnitt 3

§ 7 Grundpflichten

 (1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine 
Gefährdungsbeurteilung nach § 6 durchgeführt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
nach Abschnitt 4 ergriffen worden sind.

 (3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des Ergebnisses der Substitutionsprüfung nach § 6 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorrangig eine Substitution durchzuführen. Er hat die Gefahrstoffe 
oder Verfahren durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die 
unter der jeweiligen Verwendungsbedingung für die Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind

 (4) Der Arbeitgeber hat Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auszuschließen. Ist dies nicht möglich, hat er sie auf ein 
Minimum zu reduzieren. Diesen Geboten hat der Arbeitgeber durch die Festlegung und 
Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen Rechnung zu tragen. Dabei hat er folgende 
Rangfolge zu beachten:

 1. Gestaltung geeigneter Verfahren und technischer Steuerungseinrichtungen von 
Verfahren, den Einsatz emissionsfreier oder emissionsarmer Verwendungsformen sowie 
Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Materialien nach dem Stand der Technik

Quelle: GrundpflichtenVerordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) vom 26. November 2010 (BGBl. I S 1643) 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S 1622)
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Gefahrstoffverordnung Abschnitt 3
§ 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

 (6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch- chemischen 
Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen und in der Gefährdungsbeurteilung 
zusammenzuführen. Treten bei einer Tätigkeit mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind 
Wechsel- oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe, die Einfluss auf die Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten haben, bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, soweit 
solche Wirkungen bekannt sind.

 (8) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Zahl der 
Beschäftigten erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit zu dokumentieren; dabei sind anzugeben

 1. die Gefährdungen am Arbeitsplatz,

 2. das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten einer Substitution nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 4,

 3. eine Begründung für einen Verzicht auf eine technisch mögliche Substitution, sofern 
Schutzmaßnahmen nach § 9 oder § 10 zu ergreifen sind,

 4. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen, einschließlich der zusätzlich bei 
Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts ergriffenen Schutzmaßnahmen sowie 
geplanter weiterer Schutzmaßnahmen, die zukünftig zur Einhaltung des 
Arbeitsplatzgrenzwerts ergriffen werden sollen,

Quelle: GrundpflichtenVerordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) vom 26. November 2010 (BGBl. I S 1643) 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S 1622)
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Gefahrstoffverordnung
§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen 

 (1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben, hat der 
Arbeitgeber als Auftraggeber sicherzustellen, dass nur solche Fremdfirmen herangezogen 
werden, die über die Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten 
erforderlich sind. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Fremdfirmen über 
Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensregeln zu informieren.

 (2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine Gefährdung von 
Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so 
haben alle betroffenen Arbeitgeber bei der Durchführung ihrer 
Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 zusammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen 
abzustimmen. Dies ist zu dokumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustellen, 
dass Gefährdungen der Beschäftigten aller beteiligten Unternehmen durch Gefahrstoffe 
wirksam begegnet wird.

Quelle: GrundpflichtenVerordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) vom 26. November 2010 (BGBl. I 
S 1643) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S 1622)
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Wie Arbeitnehmer haften
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Wie Arbeitnehmer haften

Quelle: http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article2018967/Schueler-versprueht-scharfes-Putzmittel-im-Klassenraum.html
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Wie Arbeitnehmer haften
Vorsatz oder Fahrlässigkeit? 

 Grundsätzlich haftet der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis nach allgemeinen zivilrechtlichen 

Grundsätzen.

 Grundlagen für eine Haftung des Arbeitnehmers können der Arbeitsvertrag oder gesetzliche, 

insbesondere deliktische Ansprüche sein.

 Haftung im Arbeitsrecht

 Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit = unbeschränkte Fahrlässigkeit Haftung

 Normale Fahrlässigkeit = anteilige Haftung

 Leichte Fahrlässigkeit = keine Haftung
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Allergien und deren Symptome

Ursachen allergischer Erkrankungen und deren Zunahme

 Epidemiologisch ist in den Industrieländern in den letzten Jahrzehnten eindeutig ein Anstieg 
der Häufigkeit von allergischen Erkrankungen festgestellt worden. 

 Sauberkeit & Schutz für die Umwelt. Dass unsere Umwelt stark belastet ist, wird uns tagtäglich in den Medien 

berichtet. 

 Haushalte, in denen Allergiker oder Menschen mit Hautproblemen leben, sollten keine Reiniger mit 

bedenklichen oder überflüssigen Inhaltsstoffen benutzen.

 Synthetische Duftstoffe und Farbstoffe sind völlig überflüssig und tragen nicht zur Reinigungsleistung bei. 

Problematische Inhaltsstoffe wie beispielsweise Phosphate, bestimmte nichtionische Tenside, künstliche Enzyme, 

Alkylphenolethoxylate (APEO), Chlor und chlorabspaltende Stoffe, EDTA, NTA, Perborate und Phosphonate sind für 

die Umwelt schädlich und stehen im Verdacht Allergien auszulösen.
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Was sind die HACCP-Prinzipien?

Grundsatz 1:

Eine Gefahrenanalyse (engl.: hazard analysis) 
durchführen.

Grundsatz 2:

Die „Critical Control Points (CCP)“ bestimmen.

Grundsatz 3:

Einen oder mehrere Grenzwert(e) (engl.: critical
imits) festlegen.

Grundsatz 4:

Ein System zur Überwachung (engl.: monitoring) 
der CCPs festlegen.

Grundsatz 5:

Die Korrekturmaßnahmen (engl.: corrective
actions) festlegen, die durchzuführen sind, wenn 
die Überwachung anzeigt, dass ein bestimmter CCP 
nicht mehr beherrscht (engl.: to control, control) 
wird.

Grundsatz 6:

Die Verfahren zur Verifizierung (engl.: verification) 
festlegen, die bestätigen, dass das HACCP-System 
erfolgreich arbeitet.

Grundsatz 7:

Eine Dokumentation einführen, die alle Vorgänge 
und Aufzeichnungen entsprechend den 
Grundsätzen und deren Anwendung berücksichtigt.

Die HACCP-Prinzipien sind die Grundlage für die Erstellung eines HACCP-Plans. Insgesamt gibt es 
sieben Grundsätze:



HACCP

Was kann passieren, wenn die Vorschriften des neuen 
Verordnungsrechts nicht befolgt werden?

Werden durch Kontrollorgane erhebliche Hygienemängel festgestellt, die 

nicht innerhalb von 24 Stunden beseitigt werden, droht ein Bußgeld 

zwischen 400 und 600 Euro.
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Gefahrstoffe zum Reinigen sind nicht mehr nötig!

	

	

	

Unsere Gesellschaft wird immer verantwortungsbewusster gegenüber sich selbst, der 
Umwelt und der Natur.

	
	

Vernichten von Keimen, Viren & Bakterien Dauerhafte Beseitigung von Keimen, Viren und Bakterien in der Raumluft.
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Dauerhafte Beseitigung von Keimen, Viren und Bakterien

Keime sind ein natürlicher Bestandteil unserer Umgebung. Die Familie der Mikroorganismen ist unendlich 
vielfältig.

Wir nutzen üblicherweise zur Beseitigung von Keimen, Pilzen, Sporen & Co spezielle Reinigungsmittel mit 
desinfizierender Wirkung. Diese Desinfektionsreiniger arbeiten mit einer geballten Portion Chemie.
Die Wirkstoffe sind aggressiv und nur eingeschränkt oberflächenverträglich. Wir können noch so gründlich 
mit Spezialreinigern putzen, uns sind natürliche Grenzen gesetzt und es ist einfach nicht möglich, alle 
Keime zu beseitigen. Diverse Pilzsporen (u.a. Microsporum Canis) und einige Bakterien- und Virenstämme 
haben sich zudem als resistent gegenüber dem Einsatz herkömmlichen Desinfektionsreinigern erwiesen. 

In Räumen mit Menschen und/oder Tieren ist der Einsatz von "Chemiekeulen" auch immer eine 
Gewissensfrage. Wir wollen ein gesundes Raumklima schaffen, doch der Einsatz von Desinfektionsreinigern 
hat etwas von "den Teufel mit dem Belzebub austreiben". Wir müssen uns entweder für Keime oder Chemie 
entscheiden. 

Die Alternative ist
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WIE WIRKEN PROBISA – PROBIOTIKA- PRODUKTE? 

 PROBISA - Probiotica- Produkte bestehen aus einer ausgeklügelten Mischung ungefährlicher und 
gut abbaubarer, oberflächenaktiver Stoffe in Kombination mit biologischen Komponenten. Diese 
oberflächenaktiven Stoffe sorgen für ein rasches Reinigungsergebnis: genau was Sie von 
Qualitätsprodukten erwarten dürfen.

 Die biologischen Komponenten sorgen für ein zusätzliches, langfristiges Vorgehen. Diese 
Komponenten bilden Enzyme, die erwiesenermaßen wirksam sind gegen Eiweiße, Kohlenhydrate, 
Fette und, nicht zu vergessen, unerwünschte Gerüche. Durch die Zugabe dieser Komponenten kann 
der Anteil oberflächenaktiver Stoffe beschränkt werden, was auch der Umwelt zugute kommt. 
PROBISA - Probiotica- Produkte fallen daher in die Kategorie mikrobiologischer Reinigungsmittel. 
Diese bedeuten Reinigen mit maximaler Sicherheit für Benutzer und Umwelt. 

 Alle eingesetzten oberflächenaktiven Stoffe sind vollständig biologisch abbaubar gemäß den 
Testverfahren aus Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien

 Die folgenden Stoffe werden nicht verwendet: Formaldehyds, Phosphate, EDTA, NTA, 
Chlorverbindungen, chlorierte und aromatische Lösungsmittel, APEO, LAS, Phosphorsäure, Salzsäure, 
Schwefelsäure, Salpetersäure, anorganische Farbstoffe mit Schwermetallen und 
Nitromoschusverbindungen.
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Die 5 Wirkungsschritte

5. Ihr Vorteil
Je häufiger die Produkte benutzt werden, umso leichter wird die zukünftige Reinigungsarbeit. Die positiven 

Mikroorganismen wirken nachhaltig. Probiotika-Organismen verursachen beim Verwerten der Nahrung keinen 
Geruch, sondern ausschließlich Wasser und geruchloses Kohlendioxid. 

In wenigen Tagen verschwinden so viele Gerüche, wie z.B. Urin. Die Behandlung muss regelmäßig erfolgen, um die 
den Gestank verursachenden Organismen für immer auszuschalten

2. Der Appetit
In Verbindung mit Wasser (Luftfeuchtigkeit reicht aus) und Wärme (max. 
36°C) stürzen sich die Mikroorganismen auf Eiweiße und Fette um diese 

zu verstoffwechseln. 

3. Die erste Wirkung
Dadurch entziehen sie den negativen Organismen die Nahrungs- und 

Lebensgrundlage. Diese verkümmern und können sich nicht mehr 
vermehren und sterben dadurch ab. Die positiven Mikroorganismen 

zerstören die übel riechende Biofilme.

1. Die Ruhe- und Aufwachphase
PROBISA probiotische Reiniger bestehen überwiegend aus positiven Mikroorganismen im 

Zustand von Sporen. In diesem Ruhezustand warten sie dringend auf Nahrung.

4. Die Vermehrung
Durch ein großes Nahrungsangebot vermehren sich die positiven Mikroorganismen explosionsartig um die 

Arbeit noch besser zu verrichten. Wenn die Nahrung aufgebraucht ist fallen die positiven Mikroorganismen in 
einen Ruhezustand. Kommt erneut Nahrung, reicht die Luftfeuchtigkeit um sie wieder zu wecken.
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Die Alternative zu Chemieprodukten ist

 Mit den PROBISA Produkten reinigen Sie mühelos Ihren gesamten Lebensraum und schonen dabei die Umwelt. 

 Für alle Unternehmen die Räume biologisch einwandfrei reinigen möchten, haben wir deshalb ein PROBISA 
Programm konzipiert.

 Wir haben für Sie Produkte entwickelt, mit denen Sie im täglichen Gebrauch unsere Umwelt schützen und auf 
Qualität, Hygiene, Sparsamkeit und Reinigungserfolg nicht verzichten müssen.

 Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber Unternehmen verpflichtet, beim Einsatz von Reinigungsmitteln 
insbesondere den § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, sowie § 9 Grundmaßnahmen zum Schutz der 
Beschäftigten (Schutzstufe 2) und bei Reinigungsarbeiten in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitete werden, 
die HACCP- Verordnung zu beachten.

 Zuwiderhandlungen werden mit hohen Geldbußen bis hin zum Konzessionsentzug geahndet.

 Im neuen Jahrzehnt muss unsere Umwelt im Zentrum stehen. Dies ist wichtig für die Zukunft unserer Kinder und 
Kindeskinder, unserer Menschheit und dem blauen Planeten, den wir schon zum "Keuchen" gebracht haben.
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Aus der Presse
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Aus der Presse
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Aus der Presse
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Bericht Hygienemanagement SOLUTIONS

PROBISA ist der exklusive Vertriebspartner von Militex B.V.
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